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I. Grundlagen und Standortrahmenbedingungen 

1. Ausgangslage und Vorhabenbeschreibung 

In der Gemeinde Großrinderfeld ist die Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes 
geplant. Der Standort des Vorhabens befindet sich im Kernort Großrinderfeld an der Haupt-
straße. Der Markt soll die Versorgung mit Lebensmitteln in Großrinderfeld langfristig sicher-
stellen. Der geplante Lebensmittelmarkt soll mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.150 m² in-
klusive einer Bäckerei realisiert werden. Der bisher noch vorhandene kleine Lebensmittel-
markt in Großrinderfeld hat seine Betriebsaufgabe aus Altergründen bereits angekündigt. Das 
Projekt soll somit die Nahversorgung in Großrinderfeld langfristig sichern. 

Da es sich bei dem vorgesehenen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.150 
m² (inkl. Bäckerei) um ein Einzelhandelsgroßprojekt handelt, ist die Ausweisung eines Sonder-
gebietes nach § 11 Abs. 3 BauNVO erforderlich. Dementsprechend sind die raumordnerischen 
und städtebaulichen Auswirkungen zu prüfen.  

Vor dem Hintergrund der geschilderten Ausgangslage sind im Rahmen der vorliegenden Auswir-
kungsanalyse folgende Punkte zu bearbeiten: 

 Rahmenbedingungen in der Gemeinde Großrinderfeld 

 städtebauliche Bewertung des Mikrostandortes 

 Abgrenzung des Einzugsgebiets und Berechnung der sortimentsspezifischen Kaufkraft-
potenziale für Lebensmittel  

 Beurteilung der gegenwärtigen Versorgungssituation in Großrinderfeld und im Unter-
suchungsraum (Wettbewerbsanalyse) 

 Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes.  

 Ermittlung der Umsatzumverteilungen im Untersuchungsraum 

 Bewertung der raumordnerischen Beurteilungskriterien gemäß LEP Baden-Württem-
berg bzw. Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

 Konzentrationsgebot  

 Integrationsgebot 

 Kongruenzgebot 

 Beeinträchtigungsverbot. 

Zur Erarbeitung der vorliegenden Auswirkungsanalyse wurden der Standort sowie sonstige Einzel-
handelslagen und der Wettbewerb vor Ort erfasst. Weiterhin wurde auf Informationen von MB 
Research (Kaufkraftkennziffer) sowie auf aktuelle Bevölkerungsdaten aus der amtlichen Statistik 
und EHI Handelsdaten zurückgegriffen. 
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2. Bauplanungsrechtliche Vorgaben 

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben ist § 11 Abs. 3 
BauNVO zu beachten. Die Regelung führt in ihrer aktuellen Fassung aus: 1

„1. Einkaufszentren, 

2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang 
auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder 
auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich 
auswirken können, 

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an 
letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichne-
ten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zu-
lässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissions-
schutz-gesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, 
auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der 
in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und 
Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt. 

Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 
und 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² über-
schreitet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossfläche 
vorliegen oder bei mehr als 1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Bezug 
auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Gliederung 
und die Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des Be-
triebs zu berücksichtigen.“ 

Ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Prü-
fung getrennt voneinander zu erfolgen: 

1. Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb bzw. 
wird die Großflächigkeit des Vorhabens erfüllt, was i. d. R. bei einer Überschreitung der 
Verkaufsfläche von 800 m² der Fall sein wird.2

2. Die in § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen müssen zu erwarten sein, was 
regelmäßig ab einer Geschossfläche von 1.200 m² anzunehmen ist (= Regelvermutung). 

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis 
kann im Zuge einer Einzelfallprüfung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im 
§ 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und 
Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen.  

1  Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
2  Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der 

Großflächigkeit von 700 auf 800 m² erhöht. Großflächig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO sind 
demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Zur Verkaufsfläche zäh-
len, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung von 
Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurechnen 
sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch- / Wursttheke). 



AUSWIRKUNGSANALYSE ANSIEDLUNG EINES LEBENSMITTELMARKTES IN GROSSRINDERFELD 

info@gma.biz / www.gma.biz 6

45,5 45,8 45,8 45,8 45,6 45,4 45,7 45,6 44,9 43,8 43,7

27,5 27,7 28,0 28,3 28,8 29,2 29,5 30,0 30,8 32,2 32,3

9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 9,9 10,0 10,2 10,6 11,2

14,0 13,6 13,2 12,9 12,6 12,3 11,9 11,4 11,1 10,8 10,2

3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

in
 %

Discounter Supermärkte Große Supermärkte SB-Warenhäuser Übrige LM-Geschäfte

3. Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel  

Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren derzeit nahezu alle 
wesentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ihre Standortnetze. Hiermit verbunden 
ist häufig auch eine Flächenausweitung der einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da die Flächen-
inanspruchnahme aufgrund der steigenden Anforderung an die Warenpräsentation, die in-
terne Logistik sowie den demografischen Wandel zunimmt.  

Die einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels weisen eine unterschiedliche Ent-
wicklung auf. Während Supermärkte und große Supermärkte ihre Marktposition ausbauen 
konnten, waren die Marktanteile der SB-Warenhäuser und kleinen Lebensmittelgeschäfte 
rückläufig. Auch der Marktanteil von Lebensmitteldiscountern ist seit 2019 leicht zurückge-
gangen.  

Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 2011 – 2021 

Quelle:  EHI Retail Institute: EHI handelsdaten aktuell 2022, GMA-Darstellung 2022 

Im Einzelhandel werden verschiedene Betriebstypen unterschieden. Die Ausdifferenzierung 
ist dabei für den Lebensmitteleinzelhandel verfeinert worden. Als Kriterien für die Differenzie-
rung nach Betriebstypen wird dabei neben der Verkaufsfläche v. a. auch die Sortimentsstruk-
tur und hier insbesondere der Anteil an sog. Nonfood-Waren herangezogen. 

Die Definitionen für Betriebstypen liegen seitens mehrerer Institutionen und Institute vor. Die 
Definition, auf die in vorliegender Untersuchung zurückgegriffen wird, ist die des EHI Retail 
Institute, welche im Einzelnen folgende Definitionen beinhaltet:3

Kleines Lebensmittelgeschäft 

Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 
400  m² Verkaufsfläche, das ein begrenztes Lebensmittel- und Nonfood I-Sortiment4

anbietet.  

3  Vgl. EHI handelsdaten aktuell 2018, S. 381. 
4  Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung. 
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Convenience Store 

Ein Convenience Store ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche unter 
400  m², das ein begrenztes Sortiment aus den Warenbereichen Tabakwaren, Süß-
waren, Getränke, Presseartikel sowie frische Snacks und Fertiggerichte bietet. Ein 
Convenience Store zeichnet sich durch seine bequeme Erreichbarkeit und übliche 
Sonntagsöffnung aus. Zu den Convenience Stores gehören Kioske und Tankstellen-
shops.  

Discounter 

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Ver-
kaufsfläche unter 1.000 m², das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, 
auf umschlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I-Sor-
timent sowie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Non-
food II5 führt.  

Supermarkt  

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 
400  und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel führt 
und einen geringen Verkaufsflächen-Anteil an Nonfood II aufweist.  

Großer Supermarkt  

Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwi-
schen 2.500 und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I und 
Nonfood II-Artikel führt.  

SB-Warenhaus 

Ein SB-Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von min-
destens 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel sowie 
ein umfangreiches Nonfood II-Angebot führt. 

Die Betriebstypen unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Sortimentsstruktur. Dies 
wird v. a. quantitativ durch die Zahl der geführten Artikel deutlich. Während ein Supermarkt 
im Mittel ca. 11.800 Artikel offeriert, bieten Lebensmitteldiscounter dagegen im Schnitt ledig-
lich ca. 2.300 Artikel an (vgl. Tabelle 1). Bei allen Betriebstypen liegt das Schwergewicht auf 
Waren des kurzfristigen Bedarfs.  

Tabelle 1: Sortimentsangebot von Lebensmittelvollsortimentern und Supermärkten  

Hauptwarengruppen 

Lebensmitteldiscounter 
( 805 m² VK) 

Supermarkt 
( 1.035 m² VK) 

Großer Supermarkt 
( 3.309 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl (2016) 

absolut in % absolut in % absolut in % 

Food 1.755 76 8.995 76 15.730 63

Nonfood I 265 12 2.030 17 4.825 19

Nonfood II 275 12 805 7 4.450 18

Nonfood insgesamt 540 24 2.835 24 9.275 37

Insgesamt 2.295 100 11.830 100 25.005 100

Quelle: EHI Köln, Sortimentsbreitenerhebung. In: handelsdaten aktuell 2020. 

5  Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, 
Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw. 
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4. Vorhabenbeschreibung 

In der Gemeinde Großrinderfeld wird im südwestlichen Teil des Kernortes ein neues Wohnge-
biet entstehen. Im Rahmen dieser Siedlungsentwicklung soll ein Sondergebiet zur Ansiedlung 
eines großflächigen Lebensmittelmarktes ausgewiesen werden.  Dort soll ein Lebensmittel-
markt mit bis zu 1.150 m² Verkaufsfläche (inklusive einer Bäckerei) und ergänzenden Nutzun-
gen (z.B. einer Postfiliale) angesiedelt werden. Durch die Realisierung des Vorhabens ergibt 
sich die Möglichkeit einer langfristigen Sicherung der Grundversorgung der Gemeinde Groß-
rinderfeld.  

Karte 1: Vorentwurf des Bebauungsplans „Beund / Zündmantel“6

Quelle: Auftraggeber 

Der bisherige Lebensmittelmarkt (Fa. Dürr) hat bereits angekündigt, seinen Betrieb aus Alters-
gründen einzustellen. Insofern ist das neue Projekt elementar wichtig für die Nahversorgung 
für den Kernort Großrinderfeld.  

6  Gemeinde Großrinderfeld (2023): Vorentwurf Bebauungsplan „Beund / Zündmantel“  
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II. Konzentrationsgebot gemäß Ziel 3.3.7 LEP Baden-Württemberg und Ziel 

2.4.3.2.2 Regionalplan Heilbronn Franken 2020 

1. Makrostandort Großrinderfeld 

Die Gemeinde Großrinderfeld liegt im Nordosten Baden-Württembergs im Main-Tauber-Kreis 
und verfügt derzeit über rd. 4.116 Einwohner.7 Im Regionalplan Heilbronn-Franken ist der Ge-
meinde keine zentralörtliche Funktion zugewiesen. Großrinderfeld liegt im ländlichen Raum 
im engeren Sinne und gehört dem Mittelbereich Tauberbischofsheim an. Das ca. 7 km ent-
fernte Tauberbischofsheim stellt ebenfalls das nächstgelegene Mittelzentrum dar. Das Ober-
zentrum Heilbronn befindet sich ca. 70 km südwestlich.  

In den vergangenen 10 Jahren konnte Großrinderfeld einen Bevölkerungszuwachs verzeich-
nen. Im Zeitraum 2012 bis 2022 ist eine Zunahme um ca. 3,3 % zu verzeichnen.7

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung im regionalen Vergleich 

Kommune / 
Landkreis 

Einwohner Entwicklung 2012 – 2022 
2012 2022 absolut in % 

Großrinderfeld 3.984 4.116 132 + 3,3

Werbach 3.356 3.260 - 96 - 2,8 

Grünsfeld  3.666 3.740 140 + 2,0

Tauberbischofsheim 12.750 13.434 4.503 + 5,4

Main-Tauber-Kreis 130.245 134.748 4.503 + 3,5

Region Heilbronn-Franken 867.614 933.259 65.645 + 7,6

Baden-Württemberg 10.563.261 11.267.191 703.930 + 6,7

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand jeweils 30.09. 

Die Siedlungsstruktur der Gemeinde Großrinderfeld ist stark ländlich strukturiert. Das Gemein-
degebiet, das hauptsächlich von land- und forstwirtschaftlichen Flächen geprägt ist, erstreckt 
sich über 5.630 ha. 1975 schlossen sich die ehemals eigenständigen Orte Großrinderfeld, 
Gerchsheim, Schönfeld und Ilmspan zur Gemeinde Großrinderfeld zusammen. Die Ortsteile 
sind alle stark von wohnlicher Nutzung geprägt, wobei sich in den Ortsmitten historische Ge-
bäude befinden. Gewerbliche Nutzungen sind im sowohl im Gewerbegebiet Gerchsheim, als 
auch darüber hinaus vereinzelt in den Siedlungsgebieten vorhanden.  

Tabelle 3:  Bevölkerung in der Gemeinde Großrinderfeld je Ortsteil 

Ortsteil 
Einwohner 

absolut in % 

Großrinderfeld 1.596 39,2

Gerchsheim 1.439 35,3

Schönfeld 660 16,2

Ilmspan 377 9,3

Quelle: Gemeinde Großrinderfeld, Stand 31.12.2020 

7  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stand: 30.09.2022. 
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Oberzentrum

Mittelzentrum

Grundzentrum (BY)

Kleinzentrum

Karte  2: Lage und zentralörtliche Struktur im Untersuchungsraum 

Quelle: Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, GMA-Bearbeitung 2023
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Rot gekennzeichnet ist der Bereich des neuen Bebauungsplan „Beund / Zündmantel“ 
Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, © Microsoft, Nokia

GMA-Bearbeitung 2023

Seniorenheim

Esso-Tankstelle

P

Karte 3: Lage und des Planstandortes und Umfeldnutzungen

Legende

PlanstandortP
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Durch das Gemeindegebiet verläuft die Autobahn A 81, welche nördlich in 10 km Entfernung 
am Autobahnkreuz Würzburg-West (A 81 und A 3) oder 7 km südlich in Tauberbischofsheim 
zu erreichen ist. Dadurch ist die regionale Verkehrsanbindung als gut einzustufen. Die nächst-
gelegene Bundesstraße B 27 (Mosbach – Heilbronn), die in die B 290 (Richtung Bad 
Mergentheim) über geht, verläuft ca. 7 km südlich der Gemeinde in Ost-West-Richtung.  

Die Gemeinde ist an das Busnetz des Verbund Rhein-Neckar angebunden und jeder der Teil-
orte besitzt eine Bushaltestelle in der Ortsmitte. Ein weiterer Anschluss an das Schienennetz 
des ÖPNV besteht nicht.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Großrinderfeld betrug 2022 ca. 607 
Personen.8 Der Großteil hiervon (45 %) entfiel auf das produzierende Gewerbe, 18,6 % sind 
dem Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe und 36,2 % den sonstigen Dienstleistungen 
zuzuordnen. Die Gemeinde besitzt eine unterdurchschnittliche Bedeutung als Arbeitsplatz-
standort. Rd. 401 Berufseinpendlern standen 2022 ca. 1.604 Berufsauspendler gegenüber. 
Daraus ergibt sich ein negativer Pendlersaldo von – 1.203 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten.  

2. Konzentrationsgebot – landesplanerische Vorgaben 

Zunächst ist in einem ersten Schritt zu bewerten, ob die Gemeinde Großrinderfeld unter lan-
des- und regionalplanerischen Gesichtspunkten zur Ansiedlung bzw. Erweiterung großflächi-
ger Einzelhandelsbetriebe geeignet ist. Hierfür ist die sog. „raumordnerische Kernregelung / 
Konzentrationsgebot“ zu prüfen. 

Maßgeblich hierfür ist das Ziel 3.3.7 des LEP 2002 Baden-Württemberg: 

3.3.7(Z)  Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige groß-
flächige Handelsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßpro-
jekte) sollen sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie 
dürfen in der Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, 
errichtet oder erweitert werden. 

Hiervon abweichend kommen auch Standorte in Kleinzentren und Ge-
meinden ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, wenn  

 dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der 
Grundversorgung geboten ist oder 

 diese in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen 
benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewach-
sen sind. 

Im Regionalplan Heilbronn-Franken 20209 und dem Einzelhandelserlass Baden-Württemberg10

wird die o. g. Regelung ebenfalls aufgegriffen. In Großrinderfeld sind Einzelhandelsgroßpro-
jekte zur Sicherung der Grundversorgung demnach nur dann zulässig, wenn „der Absatz nicht 
wesentlich über das Gemeindegebiet hinausgeht.“11

8  Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 30.06.2022. 
9  Quelle: Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, Ziel 2.4.3.2.2. 
10  Quelle: Einzelhandelserlass Baden-Württemberg, Kapitel 3.2 raumordnerische Kernregelung. 
11  Vgl. Regionalplan Heilbronn-Franken 2020, Ziel 2.4.3.2.2. 
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Mit Bezug auf die raumordnerische Kernregelung bzw. das Konzentrationsgebot ist festzuhal-
ten, dass die Gemeinde Großrinderfeld nicht mit den Siedlungsbereichen benachbarter  
Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen ist. Es gilt in diesem Zusammenhang 
nur der Tatbestand der „raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grundversor-
gung.“ Daher sind zunächst die bestehenden Versorgungsstrukturen in der Gemeinde und im 
Umfeld näher zu analysieren. 

3. Versorgungsstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel  

3.1 Versorgungsstrukturen in Großrinderfeld 

Die Versorgungsstrukturen im Kernort Großrinderfeld, der für die Ansiedlung eines Lebens-
mittelmarktes angedacht ist, sind sehr schwach ausgeprägt. Die Ortsmitte erstreckt entlang 
der Hauptstraße (vgl. Karte 3). In diesem Bereich befinden sich kleinteilige Einzelhandelsge-
schäfte (kleines Lebensmittelgeschäft mit einer Bäckerei und ein Blumengeschäft) sowie 
Dienstleistungsnutzungen (vor allem Gastronomie) und öffentliche Einrichtungen. Der Betrei-
ber des Lebensmittelgeschäftes möchte aus Altersgründen seinen Lebensmittelmarkt aufge-
ben. Eine Nachfolge ist nicht vorgesehen. Da die Schließung des Lebensmittelmarktes bevor-
steht, wurde die hier diskutierte Planung in die Wege geleitet.  

Ein durchgängiger Geschäftsbesatz ist in der Ortsmitte nicht vorhanden. Neben Wohnen, 
Dienstleistern und weiteren Nutzungen (Rathaus, Kirche) nimmt der Einzelhandel nur noch 
eine stark untergeordnete Rolle ein. 

3.2 Versorgungsstrukturen in den Ortsteilen Gerchsheim, Ilmspan und Schönfeld  

Im Ortsteil Gerchsheim befinden sich der Lebensmittelmarkt Edeka-Seubert, sowie eine Metz-
gerei. Der Markt mit ca. 400 m² VK dient vor allem der fußläufigen Nahversorgung im Ortsteil 
und als sozialer Treffpunkt der Gerchsheimer Bevölkerung. Er kann daher eine hohe Zahl an 
Stammkunden aufweisen.  

Im Gerchsheimer Gewerbegebiet sind noch ein Getränkemarkt mit ca. 400 m² VK und der 
Werksverkauf der Fa. Feinkost Seubert vorhanden. Diese Lebensmittelmärkte ergänzen das 
Angebot im Nahrungs- und Genussmittelbereich.  

In den Ortsteilen Ilmspan und Schönfeld sind keine Einzelhandelsstrukturen festzustellen.  

Gerchsheim, Edeka Seubert Lebensmittelgeschäft und Bäckerei Dürr  

GMA-Aufnahmen 2023 
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3.3 Versorgungsstrukturen im weiteren Untersuchungsraum 

Außerhalb von Großrinderfeld befinden sich zahlreiche Kommunen in unterschiedlicher Größe 
mit eigenständigen Nahversorgungsstrukturen. Kaufkraftabflüsse sind dabei v. a. in Richtung 
Tauberbischofsheim festzustellen. Außerhalb der Gemeinde Großrinderfeld ist auf folgende 
Wettbewerbsbetriebe hinzuweisen (vgl. Karte 3): 

Tabelle 4:  Strukturprägende Lebensmittelmärkte in Großrinderfeld und im Umland 

Anbieter Betriebstyp Straße VK in m²  
Distanz zum 
Planstandort 

in km 

Großrinderfeld 

Dürr Bäckerei und Lebensmittel Supermarkt Hauptstraße 300 0,7

Edeka Seubert Supermarkt Gitterle 360 6,8

Getränke Karl Fachmarkt Am Geißgraben 400 7,9

Werbach 

Evelyn’s Frischemarkt* Supermarkt Lindenstraße 180 6,0

Tauberbischofsheim 

Aldi Discounter Pestalozziallee 1.100 9,4

Edeka Supermarkt Pestalozziallee 2.750 9,4

Lidl Discounter Pestalozziallee 1.000 9,1

Lidl Discounter 
Mergentheimer 
Straße 

1.000 8,0

Norma Discounter Hochhäuser Straße 440 10,2

Rewe Supermarkt Pestalozziallee 1.450 8,4

Bioladen Tauber Bio-Supermarkt Manggasse 100 8,4

Tegut Bio-Supermarkt Krautgartenweg 1.150 8,3

Grünsfeld 

Edeka Supermarkt Gartenweg 1.100 9,6

Kist 

Edeka Supermarkt Lange Läng 1.200 12,6

Netto Discounter Sonnleite 1.000 12,5

Eisingen 

Aldi Discounter Landwehrstraße 1.100 15,8
*  wird im Wiesenweg auf 915 m² VK erweitert 
GMA-Aufstellung 2023 (Distanzen ermittelt mit googlemaps.de; ca.-Werte gerundet)  
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Karte 4: Wesentliche Wettbewerber im Untersuchungsraum

Quelle: © OpenStreetMap‐Mitwirkende, Kartengrundlage GfK GeoMarketing, Datengrundlage GfK GeoMarketing, © Microsoft, Nokia
GMA-Bearbeitung 2023
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Netto, Kist 

Evelyn’s Frischemarkt (Bestand)  Evelyn’s Frischemarkt (im Bau) 

GMA-Aufnahmen 2023 

4. Bewertung der Versorgungsstrukturen in Großrinderfeld 

Die Einkaufsorientierung der Bevölkerung von Großrinderfeld wird vorwiegend durch die Ver-
sorgungsstrukturen im Umland geprägt. Die Angebote im Nahrungs- und Genussmittelbereich 
sind v. a. in Tauberbischofsheim stark ausgeprägt.  

Metzgereien, Bäckereien und der leistungsschwache Lebensmittelmarkt im Kernort von Groß-
rinderfeld stellen keine qualifizierte Nahversorgung dar. Da der Betreiber des Marktes ohne-
hin die Geschäftsaufgabe beabsichtigt, ist die Grundversorgung der Gemeinde Großrinderfeld 
gefährdet.  

Bei einer Betrachtung der Verkaufsflächenausstattung je 1.000 Einwohner im Nahrungs- und 
Genussmittelbereich (ohne Ladenhandwerk und Spezialanbieter) ist in quantitativer Hinsicht 
in Großrinderfeld derzeit ein stark unterdurchschnittlicher Wert festzustellen. Für Großrinder-
feld (ca. 4.116 Einwohner) errechnet sich eine Verkaufsflächenausstattung von weniger als 
160 m² VK / 1.000 EW. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 435 m² 
VK / 1.000 EW12.  

Die unterdurchschnittliche Verkaufsflächenausstattung spiegelt sich auch in einer niedrigen 
Zentralität von Großrinderfeld wieder. Dieser Wert ergibt sich aus der Gegenüberstellung des 
im Lebensmitteleinzelhandel generierten Umsatzes in Großrinderfeld mit dem örtlichen Kauf-

12  Quelle: EHI handel aktuell 2021, S. 80 (ohne Spezialanbieter, Reformhäuser, Getränkemärkte, Bäcker, 
Metzger, Bio-Läden usw. inkl. Nonfoodanteile).  
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kraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Hieraus errechnet sich für die Ge-
meinde derzeit eine Zentralität von weniger als 36 %13. Rd. zwei Drittel der Kaufkraft fließen 
demnach an andere Standorte im Umfeld von Großrinderfeld ab.  

Für die Gemeinde Großrinderfeld ist festzustellen, dass der bisherige Lebensmittelmarkt Dürr 
und der Getränkemarkt und kleinflächige Edeka-Markt Seubert in Gerchsheim die einzigen 
Lebensmittelanbieter im Gemeindegebiet Großrinderfeld sind. Im Hinblick auf die überörtli-
che Wettbewerbssituation ist festzuhalten, dass die nächsten Lebensmittelmärkte in Tauber-
bischofsheim und Grünsfeld mindestens 10 km entfernt sind. Im Hinblick auf die zeitnahe 
Schließung des Lebensmittelmarktes Dürr ist die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes ist für 
Großrinderfeld daher zwingend erforderlich. 

5. Bewertung des Konzentrationsgebotes 

Grundsätzlich ist für die Versorgungssituation im Kernort Großrinderfeld festzustellen, dass 
eine qualifizierte Grundversorgung ausschließlich am noch vorhandenen Lebensmittelmarkt 
Dürr hängt. Der Markt ist nicht mehr zeitgemäß aufgestellt und nicht leistungsfähig. Mit der 
bevorstehenden Geschäftsaufgabe ist die Sicherung der Grundversorgung der Großrinderfel-
der Bevölkerung akut gefährdet.  Außerdem zeigen die unterdurchschnittliche Verkaufsflä-
chenausstattung und die Kaufkraftabflüsse, dass die Gemeinde Großrinderfeld mit dem vor-
handenen Besatz ihrer Versorgungsaufgabe für 4.116 Einwohner nicht gerecht wird. Im Sinne 
einer vorausschauenden Gemeindeentwicklung sind daher Maßnahmen zu treffen, um eine 
adäquate Grundversorgung in Großrinderfeld langfristig sicherzustellen. Dies kann nur durch 
eine zeitnahe Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes gelingen.  

Vor diesem Hintergrund sind in Großrinderfeld besondere „raumstrukturelle Gegebenheiten“ 
festzuhalten, da nur durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes die Sicherung der 
Grundversorgung langfristig gewährleistet werden kann. Daher kann von der Ausnahmerege-
lung des Konzentrationsgebotes Gebrauch gemacht werden.  

Das Konzentrationsgebot wird somit erfüllt.  

13  Zentralität = Umsatz / Kaufkraft. Ein möglicher Ansatz zur Beurteilung einer Kommune als Versorgungs-
standort stellt die sog. Zentralitätskennziffer dar. Bei einer Zentralitätskennziffer wird die Kaufkraft in der 
Standortkommune mit dem Umsatz des Einzelhandels in Relation gebracht. Werte über 100 bedeuten, 
dass mehr durch den Einzelhandel umgesetzt wird, als Kaufkraft im Untersuchungsgebiet vorhanden ist. 
Demnach fließt Kaufkraft aus dem Umland zu. 
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III. Integrationsgebot  

Zur Prüfung des Integrationsgebotes ist der Untersuchungsstandort unter Berücksichtigung rele-
vanter Kriterien wie Lage zum zentralen Versorgungsbereich, Lage zu den Wohngebieten (= Nah-
versorgungsfunktion) sowie verkehrliche Erreichbarkeit einzuordnen und hinsichtlich seiner städ-
tebaulichen Integration und seiner Nahversorgungsfunktion zu beurteilen. 

1. Mikrostandort „Großrinderfeld, Hauptstraße“ 

Der Standort des anzusiedelnden Lebensmittelmarktes befindet sich im südwestlichen Bereich 
des Kernortes Großrinderfeld. Momentan wird das Areal von landwirtschaftlicher Nutzung ge-
prägt. Nördlich des Grundstücks befindet sich die Landstraße L 578 die von Norden Richtung 
Südwesten verläuft. Südlich an die Fläche des Projektstandortes schließt sich der Röderstei-
nergraben und bestehende Wohnbebauung an. Das weitere Standortumfeld wird ebenfalls 
durch Wohnbebauung und ein Pflegeheim geprägt. 

Durch das Siedlungsprojekt „Beund / Zündmantel“ entstehen nördlich und südlich der Land-
straße L 578 und damit unmittelbar am Projektstandort angrenzend neue Wohnbebauungen. 
Das Wohngebiet umfasst verschiedene Arten von Wohnbebauung und soll zuhause für ca. 100 
Einwohner sein. Damit wird das Areal um den Projektstandort völlig neu gestaltet.  

Die verkehrliche Anbindung des Projektstandortes ist durch die Lage an der Hauptstraße, wel-
che als Hauptdurchgangsstraße fungiert, als sehr gut einzustufen. Gleichzeitig verbindet die 
Hauptstraße als Landstraße L 578 den Ortsteil Gerchsheim und über die Rinderfelder Straße 
Ilmspan und Schönfeld mit Großrinderfeld. Die Zufahrt zum Standort des neuen Lebensmittel-
marktes für Anlieferungs- und Kundenverkehr soll über die Hauptstraße erfolgen. Parkierungs-
anlagen sind südwestlich auf dem Grundstück vorgesehen.  

Für Fußgänger und Radfahrer ist der Standort vor allem aus dem zentralen und südlichen Teil 

von Großrinderfeld sehr gut zu erreichen.  Im Zuge des Neubaugebiets werden entlang der 

Hauptstraße Gehsteige errichtet.  

Blickrichtung Südwesten   Blickrichtung Süden  
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Blickrichtung Nord-Osten  Blickrichtung Nord-Osten  

GMA-Aufnahmen 2023 

2. Integrationsgebot – landesplanerische Vorgaben 

Das sog. Integrationsgebot ist auf Ziel 3.3.7.1 LEP Baden-Württemberg zurückzuführen:  

„[...] Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten 

Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. [...].“ 

Der Einzelhandelserlass Baden-Württemberg führt unter 3.2.2.3 weiter aus, dass ein Einzel-
handelsgroßprojekt im zentralörtlichen Versorgungskern (Stadt- und Ortskern) errichtet oder 
erweitert oder diesem in unmittelbarer Nähe zugeordnet werden soll, so dass in der Regel 
keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit dieses Versorgungskerns der Standortge-
meinde gegeben ist. 

„[...] Solche Standorte haben deshalb Vorrang vor städtebaulichen Randlagen [...].“ 

3. Bewertung des Integrationsgebotes 

Zur Bewertung des Integrationsgebotes sind somit folgende Standortfaktoren hervorzuheben: 

 gute Verkehrsanbindung für den Individualverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer 

 die Errichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle am Neubaugebiet ist zu empfehlen  

 direkter Bezug zu bestehenden und geplanten Wohngebieten 

 Der Standort ist Teil eines Neubaugebietes.   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Standort für die Ansiedlung eines Lebensmit-
telmarktes geeignet ist. Durch den unmittelbaren Bezug zu Wohnbebauung nördlich, östlich 
und südlich des Standorts wird der Standort bei Realisierung des neuen Wohngebietes städ-
tebaulich integriert sein. 

Das Integrationsgebot des Ziels 3.3.7.1 LEP Baden-Württemberg kann erfüllt werden.  
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IV. Kongruenzgebot gemäß Ziel 3.3.7.1 LEP Baden-Württemberg und Ziel 2.4.3.2.2 

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Für die Prüfung des Kongruenzgebotes sind zunächst eine Abgrenzung des erschließbaren Einzugs-
gebietes und die Ermittlung des in diesem Gebiet vorhandenen Bevölkerungs- und Kaufkraftpo-
tenzials vorzunehmen. Darauf aufbauend erfolgt eine Umsatzprognose, die in der Folge eine Ab-
schätzung der Herkunft des Umsatzes und damit eine Bewertung des Kongruenzgebots ermög-
licht. 

1. Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevölkerungspotenzial 

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für den geplanten Lebensmittelmarkt 
in Großrinderfeld kommt eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorhabens zu. 
So bildet das ermittelte Einzugsgebiet die Grundlage für alle späteren Berechnungen zur Er-
mittlung der Bevölkerungs- und Kaufkraftpotenziale sowie der Vorhabenumsätze bzw. der 
Umsatzherkünfte. 

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit 
regelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen an den Planstandort ge-
rechnet werden kann. Das Einzugsgebiet kann sich darüber hinaus weiterhin nach Zonen un-
tergliedern und strukturieren lassen, aus denen eine gleichmäßige Kundeneinkaufsorientie-
rungen an den Planstandort zu erwarten ist. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer 
Erreichbarkeit des Standortes ist dabei i. d. R. von einer Abnahme der Kundenbindung an den 
Standort auszugehen. Durch die Zonierung des Einzugsgebiets wird diesem Umstand Rech-
nung getragen. In diesem Fall wird eine Zonierung des Einzugsgebiets jedoch nicht vorgenom-
men, da laut der gutachterlichen Einschätzung nur das Gemeindegebiet das Einzugsgebiet dar-
stellt.  

Zur Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung fol-
gende Kriterien herangezogen: 

 wesentliche Strukturdaten und Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum (z. B. To-
pografie, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen, Wirtschaftsstruktur)  

 verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen 

 Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Vorhabens 

 Wettbewerbssituation und Einkaufsalternativen in der Standortgemeinde und den um-
liegenden Städten und Gemeinden (vgl. Kapitel II.) 

 Ergebnisse aus anderen GMA-Untersuchungen in Großrinderfeld und der Region.  

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren lässt sich für den zukünftigen Lebensmittelmarkt der im 
Kernort Großrinderfeld mit den Teilorten Schönfeld und Ilmspan begrenzen. Der Teilort Gerchs-
heim gehört nicht zum regelmäßigen Einzugsgebiet, da der Ortsteil eigene Nahversorgungsstruk-
turen (Edeka Seubert) aufweist und 7 bis 8 km von dem geplanten Lebensmittelmarkt entfernt 
liegt. 
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Tabelle 5:  Einwohner im Einzugsgebiet 

Ortsteil Einwohner

Großrinderfeld 1.596

Schönfeld 660

Ilmspan 377

Einwohner im Einzugsgebiet insgesamt ca. 2.630

Quelle: Gemeinde Großrinderfeld, Stand 31.12.2020 

Der Ortsteil Gerchsheim wird im Rahmen der Streuumsätze zusätzlich berücksichtigt. Die Um-
landgemeinden besitzen eigene Versorgungsstrukturen mit eigenen Angeboten im Nahrungs- 
und Genussmittelbereich (u.a. Rewe, Edeka, Lidl und Aldi in Tauberbischofsheim, Edeka in 
Grünsfeld, Netto und Edeka in Kist). Lediglich aufgrund der Pendlerverflechtungen in der Re-
gion, v.a. zwischen Tauberbischofsheim und Kist / Eisingen sind in sehr begrenztem Umfang 
Kundenzuflüsse von außerhalb des Einzugsgebietes zu berücksichtigen. Diese Kundenanteile 
fließen im weiteren Verlauf der Untersuchung als sog. Streukundeneffekte in die Betrachtung 
mit ein.  

2. Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die 
ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben im Lebensmittelhandwerk 
in Deutschland pro Kopf der Wohnbevölkerung 

ca. € 6.760.14

Bezogen auf das konkrete Vorhaben in Großrinderfeld, dessen Sortimentsschwerpunkt im 
Nahrungs- und Genussmittelbereich liegt, betragen die Pro-Kopf-Ausgaben 

ca. 2.826 €.15

Bei der Kaufkraftberechnung für das Einzugsgebiet ist darüber hinaus das lokale Kaufkraftni-
veau16 zu beachten. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau im 
Einzugsgebiet17 bei 100,07 und damit auf einem durchschnittlichen Niveau (Bundesdurch-
schnitt = 100,0). Für das Einzugsgebiet beläuft sich das Kaufkraftpotenzial für Nahrungs- und 
Genussmittel insgesamt auf ca. 7,5 Mio. €.  

Zusätzlich wird bei Lebensmittelmärkten ein Teil des Umsatzes mit Randsortimenten aus dem 
Nichtlebensmittelbereich generiert. Diese liegen in diesem Fall bei ca. 15 %.  

3. Umsatzprognose für den geplanten Lebensmittelmarkt 

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteilkon-
zept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Modell be-
stimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der erzielbaren 

14  Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken. 
15  Ohne Randsortimente, wie z. B. Drogeriewaren, Haushaltswaren, Tiernahrung. 
16  Quelle: MB Research, 2022. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.  
17  Ermittlung der Kaufkraft auf Basis von Geomarkets. Quelle: GfK GeoMarketing 2022.  
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Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.18 Somit beschreibt das Mo-
dell, in welchem Ausmaß das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhandenen Kaufkraftvolu-
mens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden. 

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens lässt sich 
anhand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens 
ableiten. Diese ergibt sich aus der Relation zwischen den in den jeweiligen Zonen des Einzugs-
gebiets generierten Umsätzen und dem Gesamtumsatz des Vorhabens.  

Hingegen lässt das Marktanteilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorha-
ben ausgelösten Umsatzumverteilungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Auskunft 
darüber, wo die durch das Vorhaben generierten Umsätze bisher gebunden sind und wie sich 
diese nach dem Markteintritt des Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung der Um-
satzumverteilungen für das Vorhaben wird in Kapitel V. ausführlich behandelt. 

Folgende Umsatzprognosen lassen sich für einen Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche 
von 1.150 m² VK (inkl. Bäckerei) anhand des Marktanteilkonzepts ermitteln:

Tabelle 6: Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes

Kaufkraft
Food 

in Mio. € 

Markt- 
anteil 

Food in % 

Umsatz 
Food 

in Mio. € 

Umsatz 
Nonfood 
in Mio. €* 

Umsatz 
gesamt 

in Mio. € 

Umsatz-
herkunft

in % 

Großrinderfeld  
(ohne Gerchsheim) 

7,5 35 2,6 0,5 3,1 82

Gerchsheim 0,3 < 0,1 0,3 – 0,4 9

sonstige Streuumsätze 0,3 < 0,1 0,3 – 0,4 9

Insgesamt 3,2 0,6 3,8 100

GMA-Berechnungen 2023 (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Somit lässt sich für das Vorhaben mit ca. 1.150 m² VK (inkl. Bäckerei) eine Gesamtumsatzleis-
tung von ca. 3,8 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen auf den Nahrungs- und Genussmittelbe-
reich und ca. 3,2 Mio. € und ca. 0,6 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Mit einer Um-
satzleistung von ca. 3.300 € / m² VK ist von einer typischen Flächenproduktivität im ländlichen 
Raum auszugehen.  

Die Betrachtung der Umsatzherkunft zeigt, dass mit insgesamt ca.91 % (inkl. Gerchsheim) der 
ganz überwiegende Teil des Umsatzes aus dem Einzugsgebiet bzw. der Gemeinde Großrinder-
feld stammt. Etwa 9 % der Umsätze werden über Streuumsätze außerhalb der Gemeinde er-
zielt.  

18  In die Ermittlung der Marktanteile fließen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen 
am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation im selben Marktseg-
ment. 
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4. Kongruenzgebot – landesplanerische Vorgaben 

Das Kongruenzgebot fordert zunächst, dass sich Einzelhandelsgroßprojekte in das zentralört-
liche System einfügen müssen. Dabei ist das Konzentrationsgebot zu beachten. Darüber hin-
aus soll die Verkaufsfläche des Einzelhandelsgroßprojektes so bemessen sein, dass deren Ein-
zugsgebiet den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich überschreitet (vgl. LEP 
Baden-Württemberg Ziel 3.3.7 und 3.3.7.1). 

Konkretisiert wurden diese Vorgaben durch die Regelung im Einzelhandelserlass Baden-Würt-
temberg (vgl. Pkt. 3.2.1.4): 

„Eine Verletzung des Kongruenzgebots liegt vor, wenn der betriebswirtschaftlich 

angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbe-

reich der Standortgemeinde wesentlich überschreitet. Eine wesentliche Über-

schreitung ist i.d.R. gegeben, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus Räumen au-

ßerhalb des Verflechtungsbereiches erzielt werden soll.“ 

Für die Gemeinde Großrinderfeld als nicht-zentraler Ort ist der angesprochene Verflechtungs-
bereich auf das Gemeindegebiet beschränkt.  

5. Bewertung des Kongruenzgebotes 

Im Hinblick auf die Umsatzherkunft sowie die landes- und regionalplanerischen Vorgaben lässt 
sich das Kongruenzgebot wie folgt bewerten: 

 Das Einzugsgebiet des neuangesiedelten Lebensmittelmarktes erstreckt sich lediglich 
auf die Gemeinde Großrinderfeld und hier im Kern auf die Ortsteile Großrinderfeld, Ilm-
span und Schönfeld. Der Ortsteil Gerchsheim zählt nicht mehr zum Kerneinzugsgebiet, 
kann aber im Rahmen von Streuumsätzen anteilig berücksichtigt werden. 

 Basierend auf der Umsatzprognose ist festzustellen, dass 91 % des Vorhabenumsatzes 
aus Großrinderfeld stammen. Lediglich ein Anteil von maximal 9 % wird durch Streu-
kunden von außerhalb der Gemeinde Großrinderfeld erzielt. 

Das Kongruenzgebot wird eindeutig eingehalten.
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V. Beeinträchtigungsverbot gemäß Ziel 3.3.7.2 LEP Baden-Württemberg  

Zur Bewertung des Beeinträchtigungsverbotes sind die durch das Vorhaben zu erwartenden prü-
fungsrelevanten versorgungsstrukturellen und städtebaulichen Auswirkungen zu ermitteln. 

1. Prognose und Bewertung von Umsatzumverteilungen 

1.1 Methodik 

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bzw. Wettbe-
werbswirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravita-
tionsmodells basiert.  

Im Wesentlichen fließen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergänzt 
und kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen: 

 die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be-
triebsbesatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die Verkaufsflächengröße 
bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und 

 der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 
Standorten ergibt. 

1.2 Umsatzumverteilungen  

Für die Bewertung der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der Hauptstraße in Großrin-
derfeld werden hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumlenkungen folgende Annahmen ge-
troffen: 

 Der Lebensmittelmarkt wird auf einer geplanten Verkaufsfläche von insgesamt ca. 
1.150 m² (inkl. Bäckerei) eine Umsatzleistung von ca. 3,8 Mio. € erzielen. Dabei entfallen 
rd. 3,2 Mio. € auf den Lebensmittelbereich und ca. 0,6 Mio. € auf den Nichtlebensmit-
telbereich. 

 Zu berücksichtigen ist des Weiteren, dass der Anbieter des Lebensmittelmarktes in 
Großrinderfeld mit der Eröffnung des neuen Lebensmittelmarktes schließen wird. Der 
Markt ist nur noch geöffnet, um die Grundversorgung der Bevölkerung in Großrinder-
feld bis zur Ablösung durch den neuen Markt sicherzustellen. Der Umsatz der durch die 
Schließung des Marktes frei wird fließt direkt in den neuen Markt. Daher werden nur 
insgesamt 2,3 Mio. € (davon 2,0 Mio. € im Lebensmittelbereich und 0,3 Mio. € im Nicht-
lebensmittelbereich) an anderer Stelle umverteilungswirksam.   

 Bei der Umsatzprognose ist der Umsatz der Bäckerei enthalten, der ebenso in die Um-
satzumverteilung miteinzuberechnen ist. Es ist aber davon auszugehen, dass der neue 
Lebensmittelmarkt mit einer der in Großrinderfeld ansässigen Bäckereien kooperiert.  

Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch das Vorhaben 
zu erwarten: 
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Tabelle 7:  Prognose der Umsatzumverteilungen  

Standorte Umsatzumver- 
teilung zu Lasten 
anderer Anbieter 

in Mio. € 

Bestandsumsatz  
anderer Anbieter* 

in Mio. € 

Durchschnittliche 
Umverteilungs- 

quote in % 

Im Lebensmittelbereich 

Großrinderfeld (v.a. Gerchsheim)   0,1 – 0,2 2 – 3   max. 6

Tauberbischofsheim 1,8 47 3 – 4 

Grünsfeld  < 0,1 2 – 3 max. 4 

Kist < 0,1 11 ca. 1

… sonstige Standorte  < 0,1 > 50 n.n.

Im Nichtlebensmittelbereich 

Großrinderfeld < 0,1 0,1 n.n.

Tauberbischofsheim 0,2 < 20 max. 1 

… sonstige Standorte  < 0,1 <100 n.n.

Summe 2,3
n. n. = nicht nachweisbar 

GMA-Zusammenstellung 2023 

Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen sind folgende versorgungsstrukturellen und städte-
baulichen Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten: 

 Im Ortsteil Großrinderfeld wird die Neuansiedlung die Nahversorgung langfristig si-
chern. Im Ortsteil Gerchsheim werden Umsatzumverteilungen vor allem gegenüber 
dem Lebensmittelmarkt Edeka-Seubert wirksam. Dennoch liegt die Umverteilungs-
quote bei maximal 6 %, daher ist nicht von negativen Auswirkungen auszugehen.  

 Außerhalb des Einzugsgebietes sind Umverteilungseffekte v. a. in Tauberbischofsheim 
und teilweise Grünsfeld zu erwarten. Die durchschnittliche Umsatzumverteilungsquote 
beträgt hier max. 4 % und liegt damit deutlich unterhalb des kritischen Schwellenwertes 
von 10 % ab dem von negativen städtebaulichen Auswirkungen zu sprechen ist. Durch 
das Vorhaben kann vor allem Kaufkraft aus dem Umland rückgeholt werden. Die Um-
satzumverteilungen gegenüber der Gemeinde Kist sind ebenfalls sehr gering und wer-
den daher keine negativen Auswirkungen haben. 

 Im Nichtlebensmittelbereich wurde ein Gesamtumsatz von rd. 0,6 Mio. € ermittelt, wo-
von 0,3 Mio. € umverteilungsrelevant sind. Die durch die sehr geringen Umsatzzu-
wächse im Nonfoodbereich auftretenden Umsatzumverteilungswirkungen sind in der 
Einzelbetrachtung sehr gering und mit den methodischen Mitteln der prognostischen 
Marktforschung nicht mehr nachzuweisen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum-
verteilungseffekte zu keinen städtebaulich relevanten Auswirkungen führen werden. Das Vor-
haben dient der Sicherung der Nahversorgung für die Gemeinde Großrinderfeld. Auswirkun-
gen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche oder die verbrauchernahe Versorgung 
im Untersuchungsraum können ausgeschlossen werden. Vielmehr dient das Vorhaben der Si-
cherung der defizitären Verkaufsflächenausstattung in Großrinderfeld und trägt dadurch dazu 
bei, einen höheren Anteil der lokalen Kaufkraft in Großrinderfeld selbst zu binden. 
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2. Beeinträchtigungsverbot – landesplanerische Vorgaben 

Das Beeinträchtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vorhaben 

 das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungskernes 
(Gemeinde- und Ortskernes) sowie 

 die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens 

nicht beeinträchtigen darf. 

Diese Vorgaben werden von der Landes- und Regionalplanung unter Ziel 3.3.7.1 und 3.3.7.2 LEP 
Baden-Württemberg aufgegriffen.  

3. Bewertung des Beeinträchtigungsverbots 

Basierend auf der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet und im Umland und den dargestellten 
Umsatzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lässt sich das Vorhaben hinsichtlich 
des Beeinträchtigungsverbotes wie folgt bewerten:  

 In Großrinderfeld stabilisiert sich die Nahversorgungsstruktur durch die Maßnahme. Be-
einträchtigungen sind nicht zu erkennen. Da die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
mit der planmäßigen Schließung des Lebensmittelmarktes in Großrinderfeld einher-
geht, sind keine negativen Auswirkungen innerhalb der Gemeinde zu erwarten. Da von 
der Kooperation mit einer lokalen Bäckerei in den Lebensmittelmarkt auszugehen ist, 
sind auch keine Rückwirkungen auf die Ortsmitte und die dortigen Betriebe (Bäckerei, 
Metzgerei) zu erwarten. Der Edeka-Markt Seubert im Ortsteil Gerchsheim befindet sich 
7 – 8 km entfernt und hat eigenständiges Nachfragepotenzial. Der Markt weist einen 
hohen Identifikationswert für die Gerchsheimer Bevölkerung. Der Markt hat darüber 
hinaus eine soziale Funktion und daher eine ausgeprägte Stammkundschaft. 

 In Bezug auf die umliegenden Städte und Gemeinden ist festzuhalten, dass die Ansied-
lung in Großrinderfeld aufgrund der niedrigen Umsatzumverteilungsquoten keine Wir-
kungen nach sich zieht. Die sehr geringen Umsatzumverteilungseffekte sind als normale 
wettbewerbliche Wirkungen einzustufen, ohne dass dadurch Strukturen in den Nach-
bargemeinden gefährdet werden. 

 Insgesamt sind städtebauliche Auswirkungen i. S. des Beeinträchtigungsverbotes aus-
zuschließen. 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass durch die Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes in Großrinderfeld ein Beitrag zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung geleis-
tet werden kann. Die Vorgaben des Beeinträchtigungsverbotes werden damit eingehalten.
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VI. Zusammenfassung 

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens

Grundlagen

Planvorhaben / Plan-
standort 

 Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zur langfristigen Sicherung der 
Grundversorgung der Großrinderfelder Bevölkerung  

 Der geplante Markt soll eine Verkaufsfläche von ca. 1.150 m² (inkl. Bä-
ckerei) aufweisen 

 Der Lebensmittelmarkt Dürr im Kernort Großrinderfeld wird unabhän-
gig von der Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes in ab-
sehbarer Zeit schließen.   

 Standortumfeld in der Hauptstraße wird geprägt durch ein neues 
Wohngebiet (ca. 100 EW) 

Rechtsrahmen und 
Untersuchung 

 Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

Standortrahmenbe-
dingungen  
Großrinderfeld 

 Makrostandort: Großrinderfeld ist kein Zentraler Ort 
 ca. 4.116 Einwohner 
 Einzelhandelsstrukturen: sehr wenige Betriebe aus dem kurz- und mit-

telfristigen Bedarfsbereich in der Ortsmitte (Bäckerei, Metzgerei) 
 Edeka Seubert im Ortsteil Gerchsheim mit 400 m² VK und sozialer 

Funktion als Treffpunkt für die Bevölkerung im Ortsteil 

Einzugsgebiet und 
Kaufkraftpotenzial 

 Das Einzugsgebiet erstreckt sich ausschließlich auf Großrinderfeld 
(ohne den Teilort Gerchsheim)  

 Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 2.680 Personen 
 Kaufkraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelsektor im Einzugsge-

biet: ca. 7,5 Mio. € 

Umsatzerwartung  Gesamtumsatzleistung Lebensmittelmarkt bei ca. 1.150 m² VK (inkl. Bä-
ckerei): ca. 3,8 Mio. €, davon ca. 3,2 Mio. € Food und ca. 0,6 Mio. € Non-
food 

Umsatzumvertei-
lungseffekte in % 

Großrinderfeld (Gerchsheim) max. 6 %

Tauberbischofsheim 3 – 4 %

Grünsfeld max. 4 % 

Kist ca. 1 % 

… sonstige Standorte n.n. %
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Raumordnerische Bewertungskriterien

Konzentrati-
onsgebot 

Die im Konzentrationsgebot verankerte Ausnahmeregelung greift im Fall von Großrinder-
feld. In Bezug auf die Versorgungssituation in Großrinderfeld ist grundsätzlich festzustel-
len, dass eine qualifizierte Grundversorgung im Lebensmittelbereich im Moment nicht 
langfristig gesichert ist. Der Lebensmittelmarkt Dürr beabsichtigt die Schließung unab-
hängig von der Neuansiedlung eines Lebensmittelmarkts. Die unterdurchschnittliche Ver-
kaufsflächenausstattung und die Kaufkraftabflüsse zeigen, dass die Gemeinde Großrin-
derfeld mit dem vorhandenen Besatz ihrer Versorgungsaufgabe für 4.116 Einwohner 
nicht gerecht wird. Im Sinne einer vorausschauenden Gemeindeentwicklung sind daher 
Maßnahmen zu treffen, um eine langfristige Grundversorgung in Großrinderfeld sicher-
zustellen. Mit der Neuansiedlung eines großflächigen Lebensmittelmarktes kann die 
Grundversorgung der Großrinderfelder Bevölkerung langfristig gesichert werden. 

Integrations-
gebot  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich der Projektstandort im Rahmen ei-
ner Siedlungsentwicklung am südwestlichen Ortsrand realisiert wird. Der Bebauungs-
plan „Beund / Zündmantel“ sieht die Entwicklung von Wohneinheiten für ca. 100 Ein-
wohner sowie ein Sondergebiet für den anzusiedelnden Lebensmittelmarkt vor. Da-
her wird das Integrationsgebot erfüllt. 

Kongruenz-
gebot  

Das Kongruenzgebot wird eingehalten. Das Einzugsgebiet des Lebensmittelmarktes 
erstreckt sich lediglich über die Gemeinde Großrinderfeld ohne den Ortsteil Gerchs-
heim und umfasst daher ca. 2.680 Einwohner. Im Hinblick auf die Umsatzherkunft 
sowie den landesplanerischen Vorgaben ist festzustellen, dass ca. 91 % des Umsatzes 
aus Großrinderfeld stammen. Lediglich 9 % des Umsatzes fließen aus dem Umland 
an den Standort.  

Beeinträchti-
gungsverbot 

Das Beeinträchtigungsverbot wird eingehalten. In Großrinderfeld verbessert sich die 
Versorgung langfristig durch die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Kernort. Aus-
wirkungen auf die Ortsmitte sind nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen auf die 
Gerchsheimer Ortsmitte sind ebenfalls nicht zu erwarten. Der Edeka-Lebensmittelmarkt 
in Gerchsheim liegt 7 – 8 km entfernt und hat ein eigenständiges Nachfragepotenzial. In 
Bezug auf die umliegenden Städte und Gemeinden ist festzuhalten, dass die Ansiedlung 
eines Lebensmittelmarktes in Großrinderfeld aufgrund der niedrigen Umsatzumvertei-
lungsquoten keine Wirkungen nach sich zieht. Zusammenfassend lässt sich somit festhal-
ten, dass durch Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Großrinderfeld ein Beitrag zur 
langfristigen Sicherung der Grundversorgung geleistet werden kann. 

GMA-Zusammenstellung 2023 
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